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Vermischtes.
Keine Speisung in den Gasthösen. Die Münchner Gastwirts

haben einen radikalen Beschluß gefaßt, in dem der Ansicht Aus¬
druck gegeben wurde, daß die Küchenbetriebe ohne Hamstern nicht
aufrecht erhalten werden können. Am 22. September wird kein
Wirt oder Hotelier mehr bei Fleischhändlernoder Schwarzschläch-
jern einkaufen. Da auf diese Weise der Küchenbetriebm den
Ästhöfen von selbst aufhört, weil er mit den zugewiesenen Le¬
bensmitteln nicht aufrecht erhalten werden kann, werden die Kü-
lheubetriebe am Montag, den 29. September geschlossen. Die Kü-
chenbetriebe würden so lange geschlossen bleiben, bis die Zuweisung
von Fleisch usw. ebenso erfolgt, wie an die Volksküchen.

Line wackere Tat. Eine erfreuliche Meldung über eine wirk¬
lich wackere Tat unserer Großstadtjugend kommt aus Leipzig.
Ue steigende Flut der sogen. Kultur- und Aufklärungsfilme gab
am 12. September in Leipzig den Anlaß zu einer großen Kund¬
gebung der Jugend gegen den Schundsilm. Den unmittelbaren
Maß bot ein neuer„Kulturfilm": „Im Paradies der Lebewelt"
uiÄ„In den Höhlen des Lasters". Während der Vorführung
dieses Machwerks erhob sich aus den Reihen der jugendlichen Zu¬

schauer lebhafter Widerspruch. Vor dem Kino hatten sich etwa
300 Jugendliche„aller Richtungen" eingefunden. Handzettel
wurden verteilt, aus denen in scharfer Weise gegen die unverant¬
wortliche Volksvergistung durch solche Schundsiime Einspruch er¬
hoben wurde. Das Flugblatt enthielt folgende Sätze: „Was
nützen uns alle Neuerungen,' wenn das Volk auch weiterhin mit
Schmutz gefüttert werden darf. Die gesunde Jugend Leipzigs
empört sich gegen diese unsittlichen'Zustände. Wir fordern die
Jugend auf, unserem Ruse Folge zu leisten. Kinobesitzer, merkt
Euch, daß noch eine gesunde Jugend da ist, und Ihr Schauspieler,
die es angeht, schämt Euch!"

Die Augen aus oder den Beutel! Gleichzeitig mit dem wieder
erwachten Geschäftsleben haben sich auch die Schwindelfirmen
wieder eingefunden. Reisende und Reijedamen klopfen Haus für
Haus ab um Vergrößerungen von Photographien, Nähkurse,
Emailleschmuck oder sonstige wertlose, oder doch wenigstens iMr-
flüssige Dinge anzupreisen. Nach Zeitungsanzeigen solcher Ge¬
schäfte liegt das Geld„aus der Straße", sind durch Nebenerwerb
monatlich 500 Mark und noch mehr zu verdienen, können alte,
schwere Leiden in kürzester Zeit bequem geheilt werden usw. Diese
Firmen haben meist hochklingende Namen: Erste Deutsch. . . Ge¬
sellschaft, Zentrale, Firma Dr. K.. PfarrerH-, Oberleutnanta. D.
und dergl Leider fallen immer noch leichtgläubige Leute wieder

auf solchen Schwindel herein, sie bemerken erst zu spät, daß es
nur auf ihr muss sauer erworbenes Geld abgesehen war. Daher
vor der Unterzeichnung eines Bestellscheins oder der Verbindung
mit einem solchen Geschäft die Augen auf. Alle notwendigen Be¬
dürfnisse lassen sich einfacher und kesser in zuverlässigen Geschäften
am Platze erwerben.

Wie viel Erwerbslose gibt es im Reich? Die Frage noch der
bisherigen Entwicklung und dem gegenwärtigen Stand der Er»
werbslosenfürsorge wird im soeben erschienenen Septemberhest des
Reichsarbeitsblattes eingehend erörtert. Es ergibt sich dabei, daß
die Erwerbslosigkeit seit Juni dauernd ziemlich gleichmäßig ab¬
genommen hat; schätzmrgsweise gibt es zur Zeit im Reich etwa
550 000 bis 650 000 Umerstützungsberechtigte. Am stärksten ist
die Erwerbslosigkeit natürlich in den Großstädten. Aus 1000 Ein¬
wohner entfallen in Großberlin 42, in den Städten mit mehr als
500 000 Einwohner 36, in denen mit 700 000  bis
500 000 Einwohner7 Erwerbslosenunterstützungsempsänger, wäh¬
rend auf dem Lande bekanntlich Arbeitermangel herrscht.

Siegesmarken. In Frankreich wird demnächst eine n« e
Brieftnarkenserie zur Verherrlichung des Sieges der französischen
Waffen heausgegeben. (Die Franzosen hätten alle Ursache, nicht
vom Sieg ihrer Waffen zu sprechen, der ihnen ohne amerikanische
Hilfe nie zuteil geworden wäre. Schriftl.)

Oberaml Neuenbürg.

VerkehrMNutz- und Zuchtvieh.
Im Folgenden werden die von der Fleischversorgungsstelle für

Urttemberg und Hohenzollern, Verwaltungsabteilung, durch Ver-
Mng vom9. September 1919, Staatsanzeiger Nr. 206, erlasse-
mneuen Bestimmungen über Len Verkehr mit Nutz- und Zucht-,
»ichbekannt gegeben. Die Viehbesitzer und Nutzviehhändler sind
hieraus in ortsüblicher Weise zur Beachtung hinzuweisen. Die Land-
Mimannschaften, sowie die Polizeibediensteten haben die Einhal¬
tung dieser im Interesse der geordneten Schlachtviehaufbringung
erlassenen Borschriften zu überwachen und jede Zuwiderhandlung
anzuzeigen.

I. Rindvieh.
1. Als Nutz- und Zuchtrindvieh am Sinne dieser Bestimmun¬

gen gellen alle nicht in die Vormerkungsliske aufgenommenen
Rinder jeden Alters und Geschlechts.

2. Die Veräußerung und der Erwerb von Nutz- und Zucht¬
rindvieh von Viehhaller zu Viehhalter isk innerhalb des Wirk-
schastsgebiels Württemberg-Hohenzollern freigegeben, bisher war
der Verkehr nur innerhalb des Deramls frei.

3. Viehmärkte können mit Genehmigung der Fleischversor-
gungsstelle wieder stallfinden. Viehhalter aus fremden Oberamts¬
bezirken dürfen.zu diesen Märkten Nutz- und Zuchtrindvieh nur zu-
sühren, wenn sie im Besitze eines Erlcmbnisscheines (Freigabe¬
scheins) ihres Oberamts sind.

4. Nutz- und Zuchtrindvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis
zu3 Monaten, darf nur veräußert werden auf Grund einer Be¬
scheinigung des Orlsvorstehers (des bisherigen Standorts des
Tiere;), daß das Tier nicht in die Vormerkungslisle ausgenommen
ist. Diese Bescheinigung gilt2 Wochen vom Tage der Ausstellung
ab und ist beim Transport des Tieres mitzuführen.

Kälber, bis zum Alter von3 Monaten, dürfen(abgesehen vorn
Verkauf an die Fleischversorgungsstelle) nur zur Zucht verkauft
werden, auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung des Orts¬
varstehers des bisherigen Standorts des Kalbes.

5. Jede: Viehhalter muß beim Erwerb von Nutz- und Zucht-
riMch dem Verkäufer(Viehhalter oder Händler) eine Bescheinig¬
ung übergeben, daß er Viehhalter ist und keinen Viehhandel treibt.
2er Verkäufer hat diese Bescheinigung zu verwahren und auf
^erlangen vorzuweiten; damit entfällt dem Verkäufer bei Ver¬
käufen an Schwarzschlächter der Vorwand, er habe den Käufer des
Tieres nicht gekannt.

6. Nutz- und Zuchtrindvieh darf nur nach Gewicht verknust
werden. Das Gewicht ist aus einer amtlichen Wage zu ermit¬
tln. Die Tiere dürfen-bei der Verwägung mäßig gefüttert sein.
Außer dem im Schluß-Schein anzugebenden Kaufpreis dürfen
keine weiteren Leistungen, wie Trinkgeld, Futtergeld, Stallgeld
usw. verabredet werden. Diese weiteren Leistungen sind straf¬
bare Ueberschreitungen des Höchstpreises.

Der Höchstpreis für 50 Kilo Lebendgewicht beträgt:
u) für alles mehr als 3 Monate alte Nutz- und Zucht¬

rindvieh, soweit nicht Kr die unter Buchstabeb undc
fallenden Tiere Stückzuschläge zulässig sind 130 -It

b) Zuchtsarren. hochkrächlige (kalbgriffige) Rinder (Kalb-
mnen And Kühe) und Kühe mit mindestens8 Liter täg¬
lichem Milchertrag zur Zeit der Veräußerung 130 -K
nebst einem Slückzuschlag bis höchstens 400 -1(

v) für gewöhnte Zugochsen und Zugstiere 130 -1(
.nebst einem Slückzuschlag bis höchstens 200 -1t

ch für Zuchtkälber bis zu3 Monaten 130 -li.
^ Wer für Zuchtsarren, Kalbinnen, Kühe, Ochsen und Stiere
dtückzuschiäge fordert, garanlierk damit ohne weitere Verabredung
wr die zugesicherte Eigenschaft(Trächtigkeit, Milchertrag, Zug).

7. Ausnah,neu vom Höchskpreiszwang können von der Fleisch-
Morgungsstelle für Tiere von besonders hohem Zuchkwert be¬
willigt werden.

8. Viehversleigerungen sind verboten.
. 9. Der gewerbsmäßige Handel mit Nutz- und Zuchtrindvieh,
i"nne jede Art der gewerbsmäßigen Vermittlung des Umsatzes
von Nutz- und Zuchtrindvieh ist nur den von der Fleischversor-
Sungrstelle zugelassenen Personen gestattet, die bei Ausübung ihres

Gewerbes den von der Fleischversorgungsstelle ausgestellten Han¬
delsschein mitführen müssen. Anträge auf Erteilung eines Han¬
delsscheins sind durch Vermittlung des Oberamts zu stellen. For¬
mulare hierzu sind vom Oderamt zu beziehen. In der Regel
erhalten nur solche Personen einen Handelsschein, die schon vor
dem Kriege den Handel mit Rindvieh betrieben haben. Metzger,
die ihr Gewerbe noch betreiben und Schlachtviehaufkäufer erhal¬
ten keinen Nutzviehhandelsschein. Landwirtschaftliche Vereine und
Genossenschaften können ebenfalls zum gewerbsmäßigen Nutzvieh¬
handel zugelassen werden.

10. Die zugelassenen Viehhändler dürfen beim Einkauf dem
Viehhalter höhere Preise, als die Höchstpreise nicht bezahlen. Bei
der Wiederveräußerung an Viehhalter darf der Händler oder Ver¬
mittler für seine Bemühungen einschließlich sämtlicher Auslagen
(insbesondere Fracht, Futterkosten, Umsatzsteuer) nicht mehr als
5 Prozent des von ihm bezahlten Kaufpreises verlangen.

11. Der Verkauf von Nutz- und Zuchtrindvieh von Händler
an Händler ist verboten(Kettenhandel).

Zur Ausfuhr von Nutz- und Zuchtrindvieh durch einen Händler
aus einem Kommunalverband ist die Genehmigung des Oberamts
erforderlich. An Markttagen erteilt das Oberamt des Marktortes
die erforderliche Genehmigng.

Der Umsatz von Nutz- und Zuchtrindvieh durch die sogenannten
Bauernhändler ist verboten. Als Vauernhändler sind solche Land¬
wirte anzusehen, deren Umsatz an Nutz- und Zuchtrindvieh größer
ist, als für die Größe und Betriebsweise ihrer Wirtschaft not¬
wendig erscheint.

12. Ueber den Umsatz von Nutz- und Zuchtrindvieh sind
Schluß-Scheine nach Vordruck der Fleischversorgungsstelle wahr¬
heitsgetreu auszufertigen und vom Käufer und Verkäufer zu
unterzeichnen. Für jedes Tier ist ein besonderer Schluß-Schein
zu verwenden.

Für den Umsatz von Rindvieh unmilielbar von Viehhalter zu
Viehhaller werden Vordrucke für Schluß-Scheine unenlgeiktich vom
Orlsvorsleher abgegeben.

Der Veräußerer hat den Schluß-Schein auszufertigen, jedoch
ist der Erwerber ebenfalls für di« wahrheitsgetreue Ausfertigung
des Schluß-Scheins verantwortlich. Den Schluß-Schein und amt¬
lichen Wagschein hat der Veräußerer innerhalb einer Woche sei¬
nem Ortsvorsteher zu übergeben. Wer in den Schluß-Schein
falsche Angaben einträgt(falsches Gewicht, falschen Preis usw.)
macht sich der Urkundenfälschung schuldig.

Bei Verkäufen von Tieren an Händler haben diese den Schluß-
Schein zu beschaffen und über Erwerb und Weiteroeräußerung
auszufertigen. Der Verkäufer des Tieres erhält vom Händler
eine Durchschrift des Schluß-Scheins.

13. Jede Veräußerung, sowie jeder Erwerb von Nutz- und
Zuchtvieh jeder Art durch einen Viehhalter ist vom Veräußerer
dem Ortsvorsteher des bisherigen Standorts des Tieres und von
dem Erwerber dem Ortsvorsteher des neuen Standorts im Lause
-snv v m uiaom'suuvM oiq uv jnijuK uours pzlpu uoa
'pjchveö jnvrvq siZquojsq ishvq qriw sihchrsF süstzSuZist ssq
der Veräußerungs- bezw. Erwerbswoche anzuzeigen. Die Aever-
gabe des Schluß-Scheins gilt als Anzeige.

14. Die Einfuhr von Vieh jeder Art in das Wirtschaftsgebiet
Württemberg-Hohenzollern, sowie die Ausfuhr aus diesem ist
nur auf Grund besonderer Ermächtigung der Fleischversorgüngs-
stelle gestattet.

^ II. Schweine.
1. Schlachlschweinedüsen nur an die Fleischversorgungsstelle

veräußert werden.
2. Die Veräußerung und der Erwerb von Nutz- (Einstell-)

Schweinen bis zu 25 Kilo Lebendgewicht ist innerhalb des Wirt¬
schaftsgebiets Württemberig-Hohenzollern von Schweinehalter zu
Schweinehalter für die Zwecke der eigenen Schweinehaltung ge¬
stattet.
- 3. Zur Veräußerung und zum Erwerb von Schweinen über

25 Kilo Lebendgewichk ist, abgesehen,vom Verkauf au die Fleisch¬
versorgungsstelle selbst, vorher in jedem einzelnen Falle die Ge¬
nehmigung der Fleischversorgungsstelle, Verwaltungsabteilung,
einzuholen.

4. Die gewerbsmäßigen Schweinehändler dürfen sich nur mit
dem Handel mit Einstellschweinen bis 25 Kilo Lebendgewicht
befassen.

5. Händler dürfen ihr Gewerbe nur auf Grund eines Handels¬
scheins) von der Fleischversorgungsstelle) betreiben, in welchem das
Gebiet bezeichnet ist, für das der Händler zugelassen ist.

6. Jede Veräußerung, sowie jeder Erwerb von Nutz- nick»
Zuchtschweinen durch einen Schweinehändler ist vom Veräußerer
dem Ortsvorsteher des bisherigen Standorts des Tieres und von
dem Erwerber dem Ortsvorsteher des neuen Standorts im Lause
der Veräußerungs- bezw. Erwerbswoche anzuzeigen.

Die Einfuhr von Schweinen jeder Art in das Wirtschaftsgebiet
Württemberg-Hohenzollern, sowie die Ausfuhr aus diesem ist nur
auf Grund besonderer Ermächtigung der Fleischversorgungsstelle
gestattet.

II!. Schafe und Ziegen.
1. Schlachkschafe dürfen nur an die Fleischversorgungsstelk

veräußert werden.
Der Ankauf von Schlachkziegen (einschließlich der Kitzchen) ist

nur mit Genehmigung des Oberamts gestattet; diese Erlaubnis
gilt nur für den Bezirk des betreffenden Oberamts.

2. Die Veräußerung und der Erwerb von Zuchlschafen und
von Nutz- und Zuchlziegen jeden Alters und Geschlechts ist inner¬
halb des Wirtschaftsgebiets Württemberg-Hohenzollern von Schaf-
Halter zu Schafhalter und von Ziegenhalter zu Ziegenhaiter je
für die Zwecke der eigenen Schaf- oder Ziegenhaltung gestattet.

3. Gewerbsmäßiger Handel mii Zuchlschafen und Nutz- und
Zuchlziegen ist nur auf Grund eines Handelsscheines (von der
Fleischversorgungsstelle) gestattet, in welchem das Gebiet bezeich¬
net ist, für das der Händler zugelassen ist.

4. Jede Veräußerung sowie jeder Erwerb von Nutz- und
Zuchtschafen oder Nutz- und Zuchtziegen durch einen Viehhalter ifi
vom Veräußerer dem Ortsvorsteher des bisherigen Standorts des
Tieres und von dem Erwerber dem Ortsvosteher des netzen StanÄ
orts im Laufe der Veräußerungs- bezw. Erwerbswoche änzuzeige«.

5. Die Einfuhr von Schafen und Ziegen in das Wirtschafts¬
gebiet Württemberg-Hohenzollern, sowie die Ausfuhr aus diesem ist
nur auf Grund besonderer Ermächtigung der Fleischversorgungs-
stelle gestattet.

IV. Allgemeine Bestimmungen.
1. Verträge, welche den vorstehenden Bestimmungen zuwider¬

laufen, sind nichtig.
2. Zur Beförderung auf Eisenbahnen und Schiffen innerhalb

des Mrlschafisgebiels Württemberg-Hohenzollern darf Nutz- «nd
Zuchlrindvieh aufgegeben werden:

u) von Nutzviehhändlern mit schriftlicher Erlaubnis des Ober¬
amts,

b) von Viehhaltern mit schriftlicher Erlaubnis des Oberamts.
Die Bahnbeförderung von Schweinen bis 25 Kilo Lebendge¬

wicht (Ferkel) ist innerhalb des Landes freigegeben; für Schweine
über 25 Kilo Lebendgewicht ist schriftliche Erlaubnis der Fleisch-
versorgungsstelle notwendig.

Zuchlschase und Nutz- und Zuchlziegen dürfen aus Grund emer
Bescheinigung des Ortsvörstehers des Ursprungsorts der Tiere,
daß der Versand gestattet sei, zur Bahnbeförderung innerhalb des
Landes(Württemberg-Hohenzollern) ausgegeben werden.

Zum Versand von Vieh jeder Art (Rindvieh, Schweine,
Schafe, Ziegen) nach Orten außerhalb des Wirtschaftsgebiets Würt-
temberg-Hohenzollern ist Verkandschein der Fleischversorgungs¬
stelle erforderlich. Dieser Versandschein ist für jede Ark der Be¬
förderung erforderlich(mittelst Bahn, Schiff, zu Fuß oder Wagen).

Schlachtvieh darf nur von der Fleischversorgungsstelle bezw.
deren Aufkäufer zur Beförderung aufgegeben werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften sowie die auf
Grund dieser Vorschriften getroffenen Anordnungen werden mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
bestraft, soweit nicht die höheren Strafandrohungen der Verord¬
nung gegen den Schleichhandel vom7. März 1918, sowie der Ver¬
ordnung gegen Preistreiberei vom8. Mai 1918 und des Höchst-
preisaesetzes Anwendung finden, die Geldstrafen bis zu 500 000
Mark und Zuchthaus bis zu 5 Jahren vorsehen.

4. Die bisherigen Ausweise der Bezirksnutzviehhändlerwerden
mit Wirkung vom 17. September ds. Js. ab widerrufen und sind
sofort an die Fleischversorgungsstelle zurückzugeben.

5. Diese Bestimmungen treten am 17. September ISIS in
Kraft.

Den 22. September 1919. BulNnger.



Bekanntmachung des ErnShrungsministertmuS über
Weinrebe».

Die Bekanntmachung des Staatssekretärs des Kriegs¬
ernährungsamts über Weinreben nom 16. Februar 1918
(Zentralblatt für das Deutsche Reich S . 109) wurde vom
Reichsernährungsministerimn am 2. September ds . Js . auf¬
gehoben. Hienach ist die Verfügung des Ministeriums des
Innern über Weinreben vom 7. Oktober 1918 (Staatsan-
jeiger Nr . 236) außer Wirksamkeit getreten.

Damit ist das Verbot der Ausfuhr von bewurzelten
Reben oder Blindreben aus einem Weinbaubezirk ohne be¬
hördliche Genehmigung und vorherige Desinfektion (vgl.
K 57 —59 der Verfügung des Ministeriums des Innern
betr. Bekämpfung der Reblaus vom 1. März 1907 Reg.-Bl.
S . 85) wieder voll in Geltung getreten.

Stuttgart , den 13. September 1919.
In Vertretung : Rau.

Oberamtsstadt Neuenbürg.
Um einen Ueberblick darüber zu bekommen, welcher Be¬

such einer zu errichtenden
Frauenm beilsschrrle

»it den Unterrichtsfächern Nähen , Flicken, Kleidermachen usw.
zu erwarten steht, ersuche ich, mir die betr. (schulentlassenen)
Töchter, welche den Besuch in Aussicht nehmen würde», am
nächsten Montag , den 29 . September , vormittags 10 bis
12 Uhr zu melden.

Stadtschultheitz Knödel.

MWMForderungen jeder Art
durch

Inkassogeschäft Wolfiuger in Neuenbürg.

Langholz-Verkauf.
Auf Markung Besenfeld sind in dem Waldstück

Wulzendeich des Herrn Oberamtmanns von Gulat
176 Tannen- und Fichtenstämme mit 73,86 Fm.

zum Verkauf fertiggestellt. Liebhaber für dieses Holz werden
ersuckt, ein Gebot in Prozenten der Richtpreise bis spätestens
Samstag » den 4. Oktober d. 3 . bei dem Unterzeichneten
einzureichen.

Nähere Auskunft erteilt Waldschütz Georg Mutz  in
Besenfeld.

Stephani , Forstmeister, Forbach (Baden).

wollen sich von der Billigkeit und guten Qualität
Schuhmacherartikel aller Art in meinem Laden
in Pforzheim,  Leopoldstr . 7 a , überzeugen.

Lagerbesuch lohnend.

L. Mazur , Pforzheim.
Leopoldstraße7 a.

vAIU6U-8üt6
nacd neuesten ctiiken lVlockekormen,
erstklassige tsäeliose ^ uskütirunA.
:: L.i «Lor «vi1 8 l ' LK« . ::

6 scIi 8 L>i 6 Hut - ^ sbrik.
j? lkarLl »vill », we8t1 . KLrI -kris <Zricii -8tr3 .88e 53.

- lelelon 3317 . -

RinSerwagLN::Sportwagen
XmSermöbel:: Leiterwagen
sowie einzelne Rüder in nur bester Ausführung

Lederwaren, Koffer und Reisearlikel
empfiehlt

Wilhelm Broß, Pforzheim.
Ecke Zerrenner - u. Baumstr . 17.

Altbewährt!

Erfreut ist jeder
über

Schutzmarke. fötN ^ N Hanslrnnk
Keine Helränkenot! aus

Heim'sKMWßextract
(Heinen's Trankextract).

vorzüglich auch zum Strecken von Obstmost. Das Liter nur
15—tk Psg . In Berschlußflaschen zu 50, 100 und 150 Liter
«it und ohne künstl. Süßstoff fast überall erhältlich; wo nicht

Bezugsquellen durch:
Heinen'S Kunstmostextrakt-Fabrik Pforzheim.
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1) H » l»ävl8 » l»1eiliLaK mit ^.kaäemiekurs— aucti iür /Aäctcden.
2) lkv » tr»dt «iIi »NK mit Vorbereitung kür ciie LinjäkriZen-prükunF.

<8eit Nervst 1S14 — 225  Linz.-Neieovtixuuxeu .) krosp . u. uüv . Auskunft xibt Sie 8vi,uik«itunx.
—— —— — — lOeu-^ uinakme am 8. Oktober 1919. -. ... .

Klappsportwagen,

Kinderstühle , Korbmöbel»
K Korbwaren
in reicher Auswahl empfiehlt billigst

6dk. KmmIiM . kkürrdkivl,
nun WaissniiÄUSplAckL 3.

Besseres

oder einfache Stütze, die kochen
kann, bei hohem Lohn für
Villa aus dem Lande gesucht.
Gute Zeugnisse u. Empfehlung
erwünscht.

Bill » Erlenhuus.
Obersasbach b. Aachern,

(Baden .)

Ein ordentliches fleißiges

welches schon gedient hat , wird
bei hohem Lohn auf sofort
oder später nach Pforzheim
gesucht.

Frau Karl Barth,
Metzgerstraße 27.

Kragen,Manschetten
Vorhemden,Hemde»

und Sportkmgen
besorgt bei sorgfält . Ausführung

Lieferzeit 8 Tage.
Grotzwafcherei

Schorpp.
Annahmestelle:

Rrch. Jourdan,
Pforzheim , Scheuernstr. 3.
(früher Metzgerstraße 25.)

auf Doubl « - Ohrringe
können beständig beschäftigt
werden.

Angebote unter Nr . 23 an
die Enztälergeschäftsstelle er¬
beten.

Calmbach.
Einen kräftigen

MW
nimmt in die Lehre
Otto Stoll » staatlich ge¬
prüfter Hufschmiedmeister.
Empfchle meinen

Notstand
zum Beschlagen von Pfer¬
den und Ochsen. Huf-
kraukheite « jeder Art wer¬
den behandelt.

Bettnässen
Befreiung garantiert sofort. Alter
und Geschlecht augeben. Auskunft
umsonst.

Verfaudhans Bavaria,
München 143 » Agnesstraße 8.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

rZgWr«xisMjMergr
j MebenzellerstrTlK?. )

^ Sprechstunden : Dienstag und Freitag I
* von 9—12 und 2—5 Uhr. ^
ch- Jur Kraukenkaffe zugelaffe « .

************ ' ** **********

öSLi -Sl"

iÄ MääeÄiciit
o.iZ'chkMM

Dettoolle
alsimelmäkkm!

küciorvsric

Fritz Hoffman«,
Fellbach bei Stuttgart, Telefon 141

hält fortwährend größeren Bestand in nur erstklassigen, ,-an
Rauhfutter gewöhnten Ferkeln

_ , und versendet solche unt. Gar . für leb. Ank.
zu den billigsten Tagespreisen .

Empfehle grobes Lager in

Nähmaschinen (Gritzner),
Fahrrädern, m s. BrMt.

mit Gummi , Fahrrad -Decken 60 -Schläuche 30

Eugen Müller, Mckenfeld.
„ms «»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nit1in " M . I .80

gegen
Nichts anderes nehmen!

Z« haben in den Apotheken.

Ixirsni s.urir . ^ lisnsleig
LpeLislüsus sün Îsgclgei'slscbssteri.

Pi'nscb-urui Sekeidsriduetissri
l-evolver ' ei.Me1>olsclepisl:o,sr >.

luftgewsbr's u.

. s?ueksäcks.lLoäsefIsscken.1ögcjstocke.6amssekso.
. . , . < ŝgljglssee WNijlvckeo.Metzstnges'.NeI6bsste-:Us.,
5oli 6e ttedsir! «oLvsppsr-sie.öeueerellor USw." IMKigS.prka.se !

Geschlechts-Kranke!
Rasche Httse — Doppelte Hilse!

Sarnröhreuleiden , frischer und veralt . Ausfluß, Heilung in kürzester
Frist , Syphilis , ohne Berussstönmg , ohne Einspritzung und andere
Gifte, Mannesschwäche, sofortige Hilfe. Ueber jedes der 3 Leiden
ist eine ausführliche Broschüre erschienen mit zahlr. ärztl . Gutachten
und Hunderten freiwilligen Dankschreiben Geheilter. Zusendung kostenlos
gegen 25 Psg. in Marken sür Porto in verschloß. Doppelbrief ohne
Aufdruck durch Spezialarzt 0r . mell. Damma « « , Berlin 758 , Pots-
damerstr. 1288 . Sprechstunden: S—10, 3—4 Uhr auß. Sonnab . und
Sonntags . Genaue Angabe des Leidens erforderlich, damit die richtige
Broschüre gesandt werden kann.

M MW.
MkiHiew
str Ha»z
Orchester «o»
den einfachste»

Schüler - bis zu den feinste«
Künstler-Instrumenten, alles
Zubehör, Saiten usw. erm>
fiehlt in reichster Auswahl
ZMufik-Haus Lurth.
Großhandel und Einzelverkauf
Pforzheim . Leopoldstr. 17
(Arkaden Kiedaisch - Rotzbrückej,

Ankauf abgespielter Gram.
uwphon-Platteu «. BruH-
festgesetzten Höchstpreise. M
Reparaturen u. Stimme»,

:cljähr

B iw Vr

sonstige
,rkchr

postbt

>,tz,!!nng-

.̂ rdem
dcrieit

jrokon
Vberai

New

U

werden lebendig od. geschlachtz
jedes Quantum zu den höchst»
Preisen fortwährend angekauf,
bei
Aug . Theurer , Metzgem
Pforzheim,Kronprinzenstr.

Kraue»

08»ti>j»r

7!«»».„»>»„ M,*»»

verwenden bei
Beschwerden und
Störungen nur

Möller» Hropse,
Flasche 1« Mail
diskreter Positur

fand.

Nik. Rauh
Sanitätsgeschäst

„lffkäieü«
Würnberg,
Karolinensir. 17.

stlostsiisstr mit

Erste deutsche Marke zur
stellung eines varrüxliodeulrille.
u. llaustrnukes wie äpkelvck

offeriert und liefert sofort
Nr. 7 für 150 Liter Mk. A.-
Nr. 8 „ 100 . U.-
Rr . S „ 50 ^ , 1-
LostsvsLlr odus Siisstoll:
Nr . 4 sür 150 Liter Mk. 1».-
Nr . 5 „ 100 „ 12L
Nr. 6 „ 50 „ . S.-

Sluilg
iembergs
terxsche<

iftlichen
Slutlg

Minspekti
«hnhosu
Jackn ge
Hversami
Mg des
«ichrache
Wiemng
«llen Pfl
-und
We erfi

S!uilg>
Mcistscha
B ein
Siirttembl
«gs-Ladei
Mein, so>
srd Zivil;
11Sachen
kn immer
»eideablie
We dc
Leihe stai
kmf aü
pren der

mit Heidelbeerzusatzund mit
stoff für 100 Ltr . W . 17—W
solange Vorrat , u. Nachnahmem
au Selbstverbraucher.

6 . k ' r . Lödsls,
I -aaxvuarxoil s . Nyäsosee,

M ans
Münch

hms befin
LÄ achm
nischches
sestgestellt.

Prima

TchW

Mkden.
der Münc
Festungsh

Berlin
Gerung
bereits eir

in Eimern all k§., perW
80 Pfg ., liefert
Aug . Nost , Vaihingeo

Gebrauchtes

mgehendk
becger sol
üieichsfina
»lim Um
eigenen3
doch ein 1
Gebiete ei

Berlin
sammlung
Arsassum
i«Hand
Eigenart
lieberführ
Aufsehen
allgemein,
Licht gebr
«dner ge
Ausführu

durfür einen Anfänger W , .
kaufen. Angebote an diE ' Ew er
tälergeschäftsstelle.
Wer zu nutzbringendem feinemL

«eld«der Kr« ""Linie bea
benötigt, wende sich mit.DA Egst fvon
legUng sein. Verhältn . anfl ^ .me zu

BÄ At an,ABDA , Allgemeine
und Privat -Darlehen -AO ^ . ^
Lahr i/Baden. Jammstr. um
Viele beglaub.' Dankschmj ^Derfi.
v. Personen jeden Standes!
weisen die rasche, verschwief̂
angenehme u. vorschMf verletzt ii
Geschäftsabwickelung. ZuW»mnenschi
unt. d. gekürzt. BriefaufM denen ml

ABDA . Lahr in SW »>rd sch,-r - -— —^ werden.
Sie rauchen zub« ».,»>

Rauchertrost"er«
Tabletten ermöglichen das RofE neu
ganz oder teilweise cinz»»" -lzÄ-̂ Deutschla
Unschädlich! l ' Schachtelr V derli,

Schachteln 10 Mt . srei Nachm ,
Bers . nd Hausâ ; San-Frh

ch«« »«rg SS E »Si- eistjg
herzustell,
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